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bringen oder unfallbedingtes Freisetzen gefährlicher Abfälle,
einschließlich radioaktiven Materials, nuklearer Abfälle und
gefährlicher Chemikalien unter Verstoß gegen einschlägige
internationale Regeln und Normen, sowie der Verschmut-
zung durch vom Lande ausgehende Tätigkeiten zu schützen; 

7. bittet die Assoziation karibischer Staaten, dem Ge-
neralsekretär einen Bericht über die Fortschritte bei der
Durchführung dieser Resolution vorzulegen, damit die Gene-
ralversammlung ihn auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung
behandeln kann; 

8. fordert alle Staaten auf, Vertragsparteien der ein-
schlägigen internationalen Übereinkünfte zu werden, um die
Sicherheit der Schifffahrt zu erhöhen und den Schutz der
Meeresumwelt des Karibischen Meeres vor der Verschmut-
zung, Beschädigung und Beeinträchtigung durch Schiffe und
Schiffsabfälle zu fördern; 

9. unterstützt die Anstrengungen, die die karibischen
Länder unternehmen, um Programme für nachhaltige Fische-
reibewirtschaftung durchzuführen und die Grundsätze des
Verhaltenskodexes für verantwortungsvolle Fischerei der Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen190 einzuhalten; 

10. fordert die Staaten auf, unter Berücksichtigung des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt186 nationale,
regionale und internationale Programme auszuarbeiten, um
dem Artenschwund im Karibischen Meer, insbesondere in
sensiblen Ökosystemen wie Korallenriffen und Mangroven,
Einhalt zu gebieten; 

11. bittet die Mitgliedstaaten und die zwischenstaatli-
chen Organisationen innerhalb des Systems der Vereinten
Nationen, ihre Anstrengungen zur Unterstützung der karibi-
schen Länder fortzusetzen, damit sie Vertragsparteien der
einschlägigen Übereinkommen und Protokolle betreffend die
Bewirtschaftung, den Schutz und die nachhaltige Nutzung der
Ressourcen des Karibischen Meeres werden und diese Über-
einkommen und Protokolle wirksam durchführen können; 

12. fordert die internationale Gemeinschaft, das Sys-
tem der Vereinten Nationen und die multilateralen Finanzin-
stitutionen auf und bittet die Globale Umweltfazilität im Rah-
men ihres Mandats, die nationalen und regionalen Aktivitäten
der karibischen Staaten zur Förderung der nachhaltigen Be-
wirtschaftung der Küsten- und Meeresressourcen aktiv zu un-
terstützen; 

13. bekundet tiefe Besorgnis über die schweren Zer-
störungen und Verheerungen, die in den letzten Jahren durch
die erhöhte Hurrikanaktivität in der karibischen Region in
mehreren Ländern verursacht wurden; 

14. fordert das System der Vereinten Nationen und die
internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, den Ländern
der Karibikregion auf der Grundlage ihrer Entwicklungsprio-

ritäten auch weiterhin Hilfe und Unterstützung bei der Durch-
führung ihrer langfristigen Programme für vorbeugenden Ka-
tastrophenschutz, Vorsorge, Folgenbegrenzung, Katastro-
phenmanagement, Katastrophenhilfe und Nachsorge zu ge-
währen, indem die Hilfs-, Rehabilitations- und Wiederauf-
baumaßnahmen in ein umfassendes Konzept der nachhaltigen
Entwicklung eingebunden werden; 

15. erkennt an, dass der Assoziation karibischer Staa-
ten im Hinblick auf den regionalen Dialog und die Konsoli-
dierung einer Zone der karibischen Zusammenarbeit bei der
Verringerung des Katastrophenrisikos eine Schlüsselrolle zu-
kommt und wie wichtig es ist, dass die internationale Gemein-
schaft die bestehende Zusammenarbeit vertieft und zusammen
mit diesem regionalen Mechanismus im Kontext der Ergeb-
nisse der vom 14. bis 16. November 2007 in Saint-Marc (Haiti)
abgehaltenen Konferenz der Assoziation karibischer Staaten
auf hoher Ebene über Katastrophenvorsorge und des vom Mi-
nisterrat der Assoziation auf Empfehlung der Konferenz ver-
abschiedeten Aktionsplans neue Initiativen durchführt; 

16. bittet die Mitgliedstaaten, die internationalen und
regionalen Organisationen und die anderen maßgeblichen In-
teressenträger, die Durchführung von Ausbildungsprogram-
men zur Schaffung personeller Kapazitäten auf verschiede-
nen Ebenen zu erwägen und die Forschung mit dem Ziel der
Verbesserung der Ernährungssicherheit der karibischen Län-
der sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung erneuerbarer
Meeres- und Küstenressourcen auszubauen; 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, mit Vorrang ihre
Fähigkeit zur Reaktion auf Notfälle und zur Eindämmung von
Umweltschäden, vor allem im Karibischen Meer, im Falle
von Naturkatastrophen oder eines Unfalls oder Vorkommnis-
ses im Zusammenhang mit der Seeschifffahrt zu verbessern; 

18. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung unter dem
Unterpunkt „Weiterverfolgung und Umsetzung der Strategie
von Mauritius für die weitere Durchführung des Aktionspro-
gramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Insel-
staaten unter den Entwicklungsländern“ des Punktes „Nach-
haltige Entwicklung“ über die Durchführung dieser Resolu-
tion Bericht zu erstatten und dabei einen Abschnitt über die
möglichen rechtlichen und finanziellen Folgen des Konzepts
des Karibischen Meeres als einer Sonderzone im Kontext der
nachhaltigen Entwicklung, einschließlich seiner Bezeichnung
als solche unbeschadet des anwendbaren Völkerrechts, aufzu-
nehmen und die von den Mitgliedstaaten und den zuständigen
Regionalorganisationen geäußerten Auffassungen zu berück-
sichtigen.

RESOLUTION 65/156

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 20. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/65/436/Add.2, Ziff. 13)191.

190 International Fisheries Instruments with Index (United Nations publi-
cation, Sales No. E.98.V.11), Abschn. III. In Deutsch verfügbar unter
http://www.fao.org/docrep/005/v9878g/v9878de00.htm.

191 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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65/156. Weiterverfolgung und Umsetzung der Strategie 
von Mauritius für die weitere Durchführung 
des Aktionsprogramms für die nachhaltige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter 
den Entwicklungsländern

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Erklärung von Barbados192 und des
Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der klei-
nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern193, die von
der Weltkonferenz über die nachhaltige Entwicklung der klei-
nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern am 6. Mai
1994 verabschiedet wurden, und unter Hinweis auf ihre Reso-
lution 49/122 vom 19. Dezember 1994 über die Weltkonfe-
renz,

sowie in Bekräftigung der Erklärung von Mauritius194

und der Strategie von Mauritius für die weitere Durchführung
des Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der
kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern195, die
von der Internationalen Tagung zur Überprüfung der Durch-
führung des Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwick-
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern
am 14. Januar 2005 verabschiedet wurden,

unter Hinweis auf das Ergebnisdokument der am
24. und 25. September 2010 abgehaltenen Tagung auf hoher
Ebene zur Überprüfung der Umsetzung der Strategie von
Mauritius für die weitere Durchführung des Aktionspro-
gramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Insel-
staaten unter den Entwicklungsländern196, 

in Bekräftigung des Durchführungsplans des Weltgip-
fels für nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von
Johannesburg“)197, namentlich des Kapitels VII über die nach-
haltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Ent-
wicklungsländern,

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/199 vom 21. De-
zember 2009 und alle ihre anderen früheren Resolutionen zu
dem Thema,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005198, 

ferner unter Hinweis auf die vom 20. bis 22. September
2010 abgehaltene Plenartagung der Generalversammlung auf
hoher Ebene über die Millenniums-Entwicklungsziele und ihr
Ergebnisdokument199, 

bekräftigend, dass die Kommission für Nachhaltige Ent-
wicklung das führende zwischenstaatliche Forum für die
Überwachung der Durchführung des Aktionsprogramms von
Barbados und der Strategie von Mauritius ist,

daran erinnernd, dass die internationale Gemeinschaft
sich seit der 1992 in Rio de Janeiro (Brasilien) abgehaltenen
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent-
wicklung, der 1994 in Barbados abgehaltenen Weltkonferenz
über die nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten un-
ter den Entwicklungsländern, dem 2002 in Johannesburg
(Südafrika) abgehaltenen Weltgipfel für nachhaltige Ent-
wicklung und der 2005 in Mauritius abgehaltenen Internatio-
nalen Tagung zur Überprüfung der Durchführung des Ak-
tionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern der ganz eigenen
und besonderen Verwundbarkeit der kleinen Inselentwick-
lungsländer bewusst ist,

in Anerkennung der Bedeutung der kommenden Konfe-
renz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung,

bekräftigend, dass die negativen Auswirkungen des Kli-
mawandels und des Anstiegs des Meeresspiegels erhebliche
und spezifische Risiken für die nachhaltige Entwicklung der
kleinen Inselentwicklungsländer bergen, dass die Auswirkun-
gen des Klimawandels sogar die Existenz einiger kleiner In-
selentwicklungsländer bedrohen können und dass angesichts
ihrer Gefährdung die Anpassung an die negativen Auswir-
kungen des Klimawandels und des Anstiegs des Meeresspie-
gels nach wie vor eine der größten Prioritäten für die kleinen
Inselentwicklungsländer ist,

in Anerkennung der Notwendigkeit zur Förderung des
Aufbaus regionaler und nationaler Kapazitäten für die Verrin-
gerung des Katastrophenrisikos, namentlich durch Frühwarn-
systeme, sowie des Wiederaufbaus und der Wiederherstel-
lung der von Naturkatastrophen betroffenen Gebiete, nament-
lich durch die weitere Umsetzung des international vereinbar-
ten Rahmens für die Verringerung des Katastrophenrisikos,
des Hyogo-Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der
Widerstandskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Ka-
tastrophen200, 

in der Erkenntnis, dass die kleinen Inselentwicklungs-
länder ihre Entschlossenheit zur Förderung einer nachhalti-
gen Entwicklung unter Beweis gestellt haben und weiter unter
Beweis stellen werden und dass sie zu diesem Zweck Res-

192 Report of the Global Conference on the Sustainable Development of
Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April–6 May
1994 (United Nations publication, Sales No. E.94.I.18 und Korrigenda),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
193 Ebd., Anlage II.
194 Report of the International Meeting to Review the Implementation of
the Programme of Action for the Sustainable Development of Small
Island Developing States, Port Louis, Mauritius, 10–14 January 2005
(United Nations publication, Sales No. E.05.II.A.4 und Korrigendum),
Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
195 Ebd., Anlage II.
196 Siehe Resolution 65/2.
197 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.

198 Siehe Resolution 60/1.
199 Siehe Resolution 65/1.
200 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 2.
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sourcen auf nationaler und regionaler Ebene mobilisiert ha-
ben, obwohl sie nur über begrenzte Mittel verfügen,

in dieser Hinsicht anerkennend, dass es dringend gebo-
ten ist, den kleinen Inselentwicklungsländern mehr Ressour-
cen für die wirksame Umsetzung der Strategie von Mauritius
zur Verfügung zu stellen,

in Anerkennung der besonderen Beziehung der kleinen
Inselentwicklungsländer zu den Ozeanen und der Notwendig-
keit einer nachhaltigen Erschließung und Bewirtschaftung ih-
rer Ozean- und Meeresressourcen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die fünfjährliche Überprüfung der Strategie von
Mauritius für die weitere Durchführung des Aktionspro-
gramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Insel-
staaten unter den Entwicklungsländern201, 

1. fordert mit Nachdruck die vollständige und wirk-
same Umsetzung des von der Generalversammlung am
25. September 2010 verabschiedeten Ergebnisdokuments der
Tagung auf hoher Ebene zur Überprüfung der Umsetzung der
Strategie von Mauritius für die weitere Durchführung des Ak-
tionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern196; 

2. ersucht den Generalsekretär, das Ergebnisdoku-
ment allen zuständigen internationalen und regionalen Orga-
nisationen, den Fonds und Programmen der Vereinten Natio-
nen, den Sonderorganisationen und Regionalkommissionen,
den internationalen Finanzinstitutionen und der Globalen
Umweltfazilität sowie anderen zwischenstaatlichen Organi-
sationen und wichtigen Gruppen zu übermitteln; 

3. fordert die Regierungen und alle zuständigen inter-
nationalen und regionalen Organisationen, die Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen, die Sonderorganisationen
und Regionalkommissionen, die internationalen Finanzinsti-
tutionen und die Globale Umweltfazilität sowie andere zwi-
schenstaatliche Organisationen und wichtige Gruppen nach-
drücklich auf, rechtzeitig Maßnahmen zur wirksamen Umset-
zung und Weiterverfolgung der Erklärung von Mauritius194

und der Strategie von Mauritius für die weitere Durchführung
des Aktionsprogramms für die nachhaltige Entwicklung der
kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern195 zu er-
greifen, einschließlich der weiteren Ausarbeitung und Opera-
tionalisierung konkreter Projekte und Programme; 

4. bittet die Fonds und Programme der Vereinten Na-
tionen, das Aktionsprogramm für die nachhaltige Entwick-
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungs-
ländern193 und die Strategie von Mauritius im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats durchgängig in ihre jeweiligen Prozesse
zu integrieren, um die Kohärenz und die Koordinierung bei
der Unterstützung ihrer Umsetzung zu fördern; 

5. ist sich der bei der Umsetzung der Strategie von
Mauritius erzielten Fortschritte und weiter bestehenden Her-

ausforderungen bewusst und weist darauf hin, wie wichtig die
Ziffern 87, 88 und 101 der Strategie und die Beachtung über-
greifender Umsetzungsfragen sind; 

6. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die
Anstrengungen der kleinen Inselentwicklungsländer zur An-
passung an die negativen Auswirkungen des Klimawandels
verstärkt zu unterstützen, namentlich durch die Bereitstellung
zweckgebundener Finanzmittel, Kapazitätsaufbau und die
Weitergabe geeigneter Technologien zur Bewältigung des
Klimawandels; 

7. fordert alle zuständigen regionalen und zwischen-
staatlichen Organisationen auf, die Zusammenarbeit, Kohä-
renz und Koordinierung zu verbessern, unter anderem über
die Interinstitutionelle Beratungsgruppe für kleine Inselent-
wicklungsländer, um die kleinen Inselentwicklungsländer bei
der weiteren Umsetzung der Strategie von Mauritius verstärkt
zu unterstützen; 

8. unterstreicht, wie wichtig es ist, die Gruppe Kleine
Inselentwicklungsländer der Sekretariats-Hauptabteilung Wirt-
schaftliche und Soziale Angelegenheiten mit ausreichenden,
stabilen und berechenbaren finanziellen und personellen Mit-
teln auszustatten, damit sie entsprechend der ihr zuerkannten
Priorität und der Nachfrage nach ihren Diensten ihre Aufgaben
umfassend und wirksam erfüllen kann, insbesondere im Hin-
blick auf die Bereitstellung von Hilfe, Diensten der techni-
schen Zusammenarbeit und Unterstützung für kleine Inselent-
wicklungsländer; 

9. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Beitrag, den
die Mitgliedstaaten und andere internationale Geber leisten,
um die Aktivitäten in Bezug auf die kleinen Inselentwick-
lungsländer, namentlich über den freiwilligen Treuhandfonds
(„Treuhandfonds für die kleinen Inselentwicklungsländer“),
zu unterstützen, und bittet die Geberländer, in dieser Hinsicht
weitere freiwillige Beiträge zu leisten; 

10. ist sich der Bedeutung bewusst, die der Nord-Süd-
Zusammenarbeit, ergänzt durch die Süd-Süd-Zusammenar-
beit, die Zusammenarbeit zwischen den kleinen Inselentwick-
lungsländern und die Dreieckskooperation, bei der Förderung
von Programmen für kleine Inselentwicklungsländer zur
wirksamen Umsetzung des Aktionsprogramms von Barbados
und der Strategie von Mauritius zukommt; 

11. bittet alle maßgeblichen Organisationen, Fonds,
Programme und Organe des Systems der Vereinten Nationen,
im Benehmen mit den interessierten Staaten ihre einschlägi-
gen Tätigkeiten gegebenenfalls mit den regionalen und natio-
nalen meereswissenschaftlichen und -technologischen Zen-
tren in den kleinen Inselentwicklungsländern abzustimmen,
damit ihre Ziele im Einklang mit den entsprechenden Ent-
wicklungsprogrammen und -strategien der Vereinten Natio-
nen für die kleinen Inselentwicklungsländer wirksamer er-
reicht werden;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Weiterverfolgung und Umsetzung der Strategie von Mau-
ritius vorzulegen, unter Berücksichtigung der Ziffer 32 des

201 A/65/115.
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Ergebnisdokuments der Tagung auf hoher Ebene zur Über-
prüfung der Umsetzung der Strategie, und sich bei der Erar-
beitung dieses Berichts mit den Mitgliedstaaten sowie den zu-
ständigen Fonds und Programmen der Vereinten Nationen,
den Sonderorganisationen und Regionalkommissionen, unter
Berücksichtigung der vom System der Vereinten Nationen ge-
leisteten Arbeit, sowie allen zuständigen nationalen, regiona-
len und subregionalen Organisationen zu beraten; 

13. beschließt, den Unterpunkt „Weiterverfolgung und
Umsetzung der Strategie von Mauritius für die weitere
Durchführung des Aktionsprogramms für die nachhaltige
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern“ unter dem Punkt „Nachhaltige Entwicklung“
in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten
Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 65/157

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 20. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/65/436/Add.3, Ziff. 14)202.

65/157. Internationale Strategie zur Katastrophen-
vorsorge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihren Beschluss 57/547 vom 20. De-
zember 2002 und ihre Resolutionen 44/236 vom 22. Dezem-
ber 1989, 49/22 A vom 2. Dezember 1994, 49/22 B vom
20. Dezember 1994, 53/185 vom 15. Dezember 1998, 54/219
vom 22. Dezember 1999, 56/195 vom 21. Dezember 2001,
57/256 vom 20. Dezember 2002, 58/214 und 58/215 vom
23. Dezember 2003, 59/231 und 59/233 vom 22. Dezember
2004, 60/195 und 60/196 vom 22. Dezember 2005, 61/198
und 61/200 vom 20. Dezember 2006, 62/192 vom 19. Dezem-
ber 2007, 63/216 und 63/217 vom 19. Dezember 2008 und
64/200 vom 21. Dezember 2009 sowie die Resolutionen des
Wirtschafts- und Sozialrats 1999/63 vom 30. Juli 1999 und
2001/35 vom 26. Juli 2001 und unter Berücksichtigung ihrer
Resolution 57/270 B vom 23. Juni 2003 über die integrierte
und koordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Er-
gebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Ver-
einten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich,

in Bekräftigung der Erklärung von Johannesburg über
nachhaltige Entwicklung203 und des Durchführungsplans des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung („Durchführungs-
plan von Johannesburg“)204,

sowie in Bekräftigung der Erklärung von Hyogo205 und
des Hyogo-Rahmenaktionsplans 2005-2015: Stärkung der
Widerstandskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Ka-
tastrophen206, der von der Weltkonferenz für Katastrophen-
vorsorge verabschiedet wurde,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005207,

sowie unter Hinweis auf die Plenartagung der General-
versammlung auf hoher Ebene über die Millenniums-Ent-
wicklungsziele und ihr Ergebnisdokument208,

in Bekräftigung der Rolle des Hyogo-Rahmenaktions-
plans bei der Vorgabe politischer Leitlinien für die Umset-
zung der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltref-
fen der Vereinten Nationen,

unter Hinweis auf den im Mai 2009 in Manama vorge-
stellten Globalen Sachstandsbericht 2009 über die Verringe-
rung des Katastrophenrisikos209,

in der Erkenntnis, dass 2010 die Einführung der Interna-
tionalen Strategie zur Katastrophenvorsorge sich zum zehn-
ten Mal jährt und der Halbzeitpunkt des Hyogo-Rahmenak-
tionsplans erreicht ist,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Zahl
und das Ausmaß von Naturkatastrophen und ihre zunehmen-
den Auswirkungen in den letzten Jahren, die zu erheblichen
Verlusten an Menschenleben geführt und langfristig negative
soziale, wirtschaftliche und ökologische Folgen für die anfäl-
ligen Gesellschaften weltweit, insbesondere in den Entwick-
lungsländern, nach sich gezogen haben und die Herbeifüh-
rung ihrer nachhaltigen Entwicklung behindern,

sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die
wachsenden Anforderungen, die die kombinierten Auswir-
kungen der gegenwärtigen globalen Herausforderungen, ein-
schließlich der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, des
Klimawandels und der Nahrungsmittelkrise, an die Kapazitä-
ten der Mitgliedstaaten und des Systems der Vereinten Natio-
nen zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle und zur Katastro-
phenbewältigung stellen,

in der Erkenntnis, dass zwischen nachhaltiger Entwick-
lung, Armutsbeseitigung, Klimawandel, Verringerung des
Katastrophenrisikos, Katastrophenbewältigung und Katastro-
phennachsorge ein klarer Zusammenhang besteht und dass es
geboten ist, in allen diesen Bereichen weitere Anstrengungen
zu unternehmen,

sowie in der Erkenntnis, dass es dringend geboten ist,
die vorhandenen wissenschaftlichen und technischen Kennt-
nisse weiterzuentwickeln und einzusetzen, um die Wider-
standskraft gegen Naturkatastrophen zu stärken, und hervor-202 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der

Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
203 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
204 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.

205 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 1.
206 Ebd., Resolution 2.
207 Siehe Resolution 60/1.
208 Siehe Resolution 65/1.
209 In Englisch verfügbar unter http://www.unisdr.org.




